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• Budget 

• Finanzhilfevereinbarung

• BM/ IT‐Tools, Stand der Dinge

• OLS

• EU Survey für Teilnehmende

• Fristen für Zwischen‐ und Abschlussberichte, Unterstützung 

• Mittelumverteilungen

• KA171: Berichte 

• Partnerschaften Erasmus (EUN)?
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Entwicklung NA DAAD Erasmus+ Budget 2014‐2027 (KA131, KA171 und KA2)



Finanzhilfevereinbarung 2023
Struktur
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• Erster Teil – Datenblatt

 Zusammenfassung der wichtigsten Elemente der Finanzhilfevereinbarung (Höhe der

Finanzhilfe, Dauer, Berichtspflichten und Zahlungen)

 neu in seinem Format, aber nicht in seinem Inhalt.

• Zweiter Teil ‐ Kapitel und Artikel

 früheren allgemeinen Bedingungen und einige besondere Bedingungen. Dieser Teil ist

fast identisch mit den vorherigen "Allgemeinen Bedingungen„ (Anhang I).

• Dritter Teil – Anhänge

 bei den Anhängen in diesem Teil handelt es sich um die üblichen Anhänge, die bereits

in der früheren Finanzhilfevereinbarung enthalten waren, mit Ausnahme der

Anhänge 4 und 5, die neu sind.



Finanzhilfevereinbarung 2023
Aufbau 
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• FHV: die neue Finanzhilfevereinbarung umfasst die früheren

‐ besonderen Bedingungen (FHV),

‐ allgemeinen Bedingungen (Anhang I) und ein Dokument!

‐ Finanz‐ und Vertragsbestimmungen (Anhang III).

• Anhang I: Beschreibung der Maßnahme und veranschlagtes Budget (früherer Anhang II)

• Anhang II: Bestimmungen für förderfähige Kosten (früherer teilweise Anhang III)

• Anhang III: Geltende Sätze (früher Anhang IV)

• Anhang IV: Beitrittsformulare (früherMandates) NEU!

• Anhang V: Besondere Vorschriften (früher teilweise Anhang III)



Finanzhilfevereinbarung 2023
Neuerungen
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NEU!

• Datenblatt:

‐ Zusammenfassung des Projekts

‐ finanziellen Daten

‐ Berichterstattung und Zeitplan der Zahlungen,

‐ Rückforderungen usw.

• Anhang IV: Beitrittsformulare (früherMandates)

• Anhang V: Besondere Vorschriften (früher teilweise Anhang III)



Finanzhilfevereinbarung 2023
Hinweise
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 Die Finanzhilfevereinbarung muss von der rechtlichen Vertretung Ihrer Hochschule
(„Legal Representative“) unterzeichnet werden. Sofern die Unterschrift in
Vertretung erfolgt, muss eine Vollmacht im „Organisation Registration System“
(ORS) der Europäischen Kommissionhochgeladen werden.

 Bitte senden Sie beide Exemplare der Finanzhilfevereinbarung und die geprüfte
und unterzeichnete Checkliste innerhalb eines Monats, spätestens bis zum 22. Juni
2023, an uns zurück, es gilt das Datum des Poststempels.

 Die Finanzhilfevereinbarung wird nach Ihrer Unterzeichnung und der
Gegenzeichnung durch die NA DAAD rechtswirksam.

 Auszahlung: Nach erfolgter Gegenzeichnung zahlen wir zunächst 80 % der
maximalen Vertragssumme aus. Die restlichen 20 % der Zuwendungssumme
werden überwiesen, wenn Sie einen Zwischenbericht eingereicht und die
Verausgabung von 70 % der ersten Rate (80 %) nachgewiesen haben.



Nationale Agentur für
Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit
Erasmus+ National Agency
Higher Education
eu.daad.de

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service (DAAD)
Kennedyallee 50 | 53175 Bonn
www.daad.de
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